
arbe iter verschiedener K red itinstitu te täglich im  klaren, 
daß seine Handlungsweise eine strafrech tliche w ar, was 
er auch selbst zugegeben hat.
Dem  A nträge des K reisstaatsanw altes, eine 4jährige 
Z uchthausstrafe zu verhängen, konnte sich das Gericht 
aus folgenden Gründen nicht anschließen: Bei der Be
urteilung der S trafzum essung muß die objektiv ge
gebene oder möglicherweise entstehende G efährdung 
berücksichtigt werden, und zugleich auch dam it der 
Schaden, der unserer Gesellschaftsordnung durch die 
begangene stra fb a re  H andlung zuteil geworden ist. Die 
Berliner Bank bestätig t, daß nur M ark der Deutschen 
N otenbank zur A uszahlung gelangten, also der Ange
k lag te keine M anipulationen oder Spekulationen m it 
diesen Geldern getrieben hat.
Zw ar hat die M onopolverwaltung sich die Gelder der 
Deutschen N otenbank aus den verbrecherischen Erlösen 
der W echselstuben verschafft, jedoch muß m an berück
sichtigen, daß diese Gelder n icht vom A ngeklagten 
nach W est-Berlin gebracht wurden.
Auch ist offenkundig, daß der A ngeklagte n icht um 
eigener verm ögensrechtlicher In teressen die strafbare  
H andlung beging, sondern als Motiv eine überholte F a 
m ilientradition g laubhaft begründete. E r erhielt von 
F rau  L. seine F ahrtkosten  ersetzt, sowie ein Tagegeld 
von 10,— DM, ansonsten h a tte  er keine N utznießung 
von den geholten Geldern. Selbst in dem T estam ent der 
F ra u  L. w ird der A ngeklagte m it der E rbschaft nicht 
bedacht, sondern diese übertrug  F ra u  L. ih rer Nichte, 
F ra u  K.
Daß der A ngeklagte einer längst überholten Fam ilien
trad ition  so unterlegen war, zeugt von seinem zurück
gebliebenen Bewußtsein, jedoch kann m an in diesem 
Falle nicht davon sprechen, daß der A ngeklagte aus 
spekulativen Gründen seine stra fbaren  Handlungen be
ging. Aus diesen Gründen, insbesondere aber weil ein 
objektiver großer Schaden unserer G esellschaftsord
nung nicht zugefügt wurde, erkannte das Gericht die 
festgesetzte S trafe, die zugleich dem A ngeklagten das 
S trafbare  seiner Handlungsweise vor Augen führen soll. 
Die Einziehung der m ittels der strafbaren  H andlung e r
langten  Gelder erfolgt gern. § 16 der WStVO.
Die A nrechnung der U ntersuchungshaft aus § 219 Abs. 2 
StPO, die K ostenentscheidung beruht auf § 353 StPO.

gez. B ittner gez. Henschel gez. Jehnisch 
•

Das nachstehende Urteil des Kreisgerichts Brand-Erbis- 
dorf gegen den Rentner P. L. zeig t, w ie leicht sich die 
sowjetzonalen Richter über den Einwand eines Ange
klagten hinwegsetzen, nicht gew ußt zu haben, daß die 
vor genommene Handlung gegen ein gesetzliches Ver
bot verstieß. Es w ird für den „Bürger des Arbeiter-und- 
Bauern-Staates“ einfach eine Pflicht festgestellt, sich 
m it den gesetzlichen Bestimmungen vertrau t zu machen, 
und dam it is t dann der zur Verurteilung notwendige 
Vorsatz nachgewiesen.
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U rteil des K reisgerichts B rand-Erbisdorf
vom 2. 3.1956 
— 2 Ds 14/56 
K  II  5/56 —

1. D er A ngeklagte w ird wegen Vergehens gegen das 
Gesetz zur Regelung des innerdeutschen Zahlungs
verkehrs durch 2 selbständige Handlungen, davon 
in einem Falle durch fortgesetztes Handeln, zu einer 
G esam tstrafe

von 1 (einem) Ja h r 6 (sechs) M onaten Gefängnis 
verurteilt.

2. Ihm  wird die seit dem 10. 1. 56 erlittene U nter
suchungshaft voll auf die erkannte S trafe angerech
net.

3. 512,—  DM der DNB, sowie die beschlagnahm ten 
W aren aus W est-Berlin werden eingezogen.

4. E r h a t die Kosten des V erfahrens zu tragen.

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Zur Person des A ngeklagten sowie zur Fam ilie des 
A ngeklagten m uß gesagt werden, daß sie eine sehr 
s ta rk e  westliche O rientierung haben; das geht daraus 
hervor, daß bei der H aussuchung das R undfunkgerät 
auf westliche N achrichten eingestellt w ar. A llerdings 
w ar der A ngeklagte schon zu dieser Zeit in H aft. 
W eiterhin wurde in der W ohnung eine Anzahl w estlicher 
F ilm zeitschriften und ein Buch der Zeugen Jehova, 
welches der F rau  gehörte, gefunden. Der Angeklagte, 
der sich rühm te ein a lte r  Genosse zu sein, hat bisher in 
der A rbeiterbew egung kaum  Funktionen innegehabt. E r 
begründete dieses m it seinem schlechten Gesundheits
zustand. A uf der anderen Seite nahm  er Funktionen an, 
wo er im M onat 120,— DM verdiente. Der Angeklagte 
h a t in keiner Weise durch fo rtschrittliche A ufklärungs
arbeit seine Fam ilie erzogen. Wie könnte es sonst Vor
kommen, daß der A ngeklagte als a lte r  Genosse seiner 
Schw iegertochter aus W est-Berlin Z igaretten  m itbringt. 
Keinesfalls ist der A ngeklagte so fortschrittlich , wie er 
sich hinstellen möchte, sondern es is t vielmehr so, daß 
er lediglich P arte ibuch träger ist.
In  der H auptverhandlung w urde au f Grund der Beweis
aufnahm e folgender Sachverhalt als erwiesen fest
gestellt:
Seit 1928 w ar der A ngeklagte als A ngestellter bei der 
ehern. A llianz-Versicherung in D. beschäftigt. D ort h a t 
der A ngeklagte auch m it dieser Versicherung eine zu
sätzliche A ltersversorgungsversicherung abgeschlossen. 
Nachdem  der A ngeklagte seit dem Jah re  1944 nicht m ehr 
arbeiten  konnte, bekam  er auch von dieser Versicherung 
eine fortlaufende m onatliche Rente.
N ach dem Zusam m enbruch im Ja h re  1945 w urde die 
T ätigkeit dieser Allianzversicherungszweigstelle in D. 
eingestellt. Die Geschäfte gingen auf die Allianzversiche
rungsstelle W est-Berlin über. Seit 1945 bekam  nun der 
A ngeklagte von W est-Berlin aus seine Rente durch die 
P ost zugeschickt. Dieses ging etw a bis zum Jah re  1951. 
Von dieser Zeit ab bekam  der A ngeklagte bis zum  Jah re  
1953 das Geld regelm äßig von in der DDR wohnenden 
M ittelsm ännern durch die Post zugeschickt. Als der A n
geklagte im  ersten  Falle dieses Geld geschickt bekom
men hatte, schickte er dieses an den Absender zurück. 
D ieser Absender w ar fingiert und demzufolge auch nicht 
auffindbar. Das Geld kam  an  den A ngeklagten wieder 
zurück. D a es gerade die Höhe seiner Rente ausm achte, 
behielt er das Geld und im  V erlaufe der Zeit bis zum 
Jah re  1953 bekam  er nun fortlaufend von diesen zweifel
haften  M ittelsm ännern seine Rente zugeschickt. Der 
A ngeklagte will angeblich diese M ittelsm änner nicht 
kennen. Der Absender sei aber Immer aus D. bzw. aus 
der Um gebung Ds. gewesen. E tw as anderes konnte dem 
A ngeklagten n icht nachgewiesen werden.
Plötzlich hörten  die Zahlungen durch die M ittelsm änner 
auf und der A ngeklagte begab sich A nfang des Jah res 
1953 selbst zu dieser V ersicherung nach W est-Berlin 
und h a t sich seine R ente abgeholt. Der A ngeklagte be
kam  eine Rente in Höhe von 135,—  DM der DNB aus
gezahlt, also zahlte die A llianz-Versicherung in W est- 
Berlin nicht in W estm ark, sondern in DM der DNB aus. 
Seit dieser Zeit fuhr nun der A ngeklagte alle sechs Mo
nate  nach W est-Berlin und holte sich seine R ente ab. 
Insgesam t ha t er mindestens bei sechs derartigen  F ah r
ten  4860,— DM von der Versicherung erhalten. 300,— 
DM der DNB schickte er bei seiner letzten  F a h rt von
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